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Sitzungs-Niederschrift 
 

Sitzungsort / Gremium 

Sitzungssaal des Rathauses II, Ringstraße 29, in Pfarrkirchen 
Stadtrat 

Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Namen der Gremiumsmitglieder  abwesend  

STADT PFARRKIRCHEN 
Landkreis Rottal-Inn 
 

Gremiumsmitglieder geladen anwesend stimmberechtigt abwesend entschuldigt unentschuldigt 

 25 21 21 4 4 0 

Beschlußfähigkeit war gegeben nicht gegeben 

Vorsitzender (Unterschrift) 

 
 

Wolfgang Beißmann, 1. Bürgermeister 

Schriftführer (Unterschrift) 

 

Christine Thiel 

Lfd.-Nr., Gegenstand, Vortrag, Beschluß und Abstimmungsergebnis: Blatt  bis Blatt  

1. Bürgermeister Wolfgang Beißmann   
2. Bürgermeister Martin Wagle   
3. Bürgermeisterin Franziska Wenzl   
Stadtrat Dr. Bastian Ach (ab 18:21 Uhr)  
Stadträtin Anja Gaßner   
Stadtrat Hermann Gaßner   
Stadträtin Hermine Gründmayer   
Stadtrat Karl Hafner  entschuldigt 
Stadtrat Hans Hirl   
Stadtrat Josef Hofbauer   
Stadtrat Martin Hofer   
Stadtrat Horst Lackner   
Stadträtin Dr. Monika Müller-Rampmaier (ab 18:35 Uhr)  
Stadtrat Rainer Niedermeier   
Stadtrat Dr. Ludwig Pfefferkorn (bis 19:35 Uhr)  
Stadträtin Edeltraud Plattner  entschuldigt 
Stadtrat Josef Reitmeier   
Stadtrat Walter Reitmeier   
Stadtrat Stefan Rickinger  entschuldigt 
Stadtrat Dr. Simon Riedl (bis 19:35 Uhr)  
Stadträtin Katharina Schiedermair-Bauer   
Stadtrat Bernhard Stüwe (ab 18:20 Uhr)  
Stadtrat Kurt Vallée   
Stadtrat Günter Weiß   
Stadtrat Jürgen Zechmann  entschuldigt 
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Tagesordnung 
öffentliche Sitzung 

Sitzungsort / Gremium 

Lfd.-Nr. Gegenstand  

STADT PFARRKIRCHEN 
Landkreis Rottal-Inn 
 

Sitzungssaal des Rathauses II, Ringstraße 29, in Pfarrkirchen 
Stadtrat 

1. Mitteilungen 
  

2. Bericht der Energiebeauftragten 
  

3. Haushaltsplan 2016 der Stadt Pfarrkirchen mit Finanzplan 2017 - 
2019 

  

3.1 Haushaltsplan 2016 
  

3.2 Finanzplan 2017 - 2019 
  

4. 2. Änderung des Bebauungsplanes "Neuwiesenweg"   
  

4.1 Änderungsbeschluss 
  

4.2 Billigungs- und Auslegungsbeschluss 
  

5. Wünsche und Anfragen 
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Lfd.-Nr. a) Gegenstand, b) Vortrag, c) Beschluß Abstimmungs-
Ergebnis 

  ja nein 

STADT PFARRKIRCHEN 
Landkreis Rottal-Inn 
 

Sitzungssaal des Rathauses II, Ringstraße 29, in Pfarrkirchen 
Stadtrat 

Der Vorsitzende, 1. Bürgermeister Wolfgang Beißmann, begrüßt alle 
Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.  
 
 
 

1. Mitteilungen 
 
 
 

2. Bericht der Energiebeauftragten 
 
(StR Stüwe betritt den Sitzungssaal. Anwesend sind 19 Stimmberech-
tigte.) 
 
(StR Dr. Ach betritt den Sitzungssaal. Anwesend sind 20 Stimmbe-
rechtigte.) 
 
(StRin Dr. Müller-Rampmaier betritt den Sitzungssaal. Anwesend sind 
21 Stimmberechtigte.) 
 
 
 

3.1 Haushaltsplan 2016 der Stadt Pfarrkirchen mit Finanzplan 2017 - 
2019 

 Haushaltsplan 2016 
 

(StR Dr. Pfefferkorn, StR Dr. Riedl und StR Dr. Ach verlassen den Sit-
zungssaal. Anwesend sind 18 Stimmberechtigte.) 
 
(StR Dr. Ach betritt den Sitzungssaal. Anwesend sind 19 Stimmbe-
rechtigte.) 
 
 
Beschluss: 
 

HAUSHALTSSATZUNG 
DER STADT PFARRKIRCHEN, LANDKREIS ROTTAL-INN 

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 
2016 

 

 
Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Pfarr-
kirchen folgende Haushaltssatzung: 
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STADT PFARRKIRCHEN 
Landkreis Rottal-Inn 
 

Sitzungssaal des Rathauses II, Ringstraße 29, in Pfarrkirchen 
Stadtrat 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
1. im Ergebnishaushalt mit 
 

 dem Gesamtbetrag der Erträge von 22.737.150,00 € 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 22.137.800,00 € 
 und dem Saldo (Jahresergebnis) von + 599.350,00 € 
 
 
2. im Finanzhaushalt 
 

 a) aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 
 
  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 21.178,100,00 € 
  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 20.648.600,00 € 
  und einem Saldo von + 529.500,00 € 
 
 b) aus Investitionstätigkeit mit 
 

  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 3.562.950,00 € 
  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 6.714.500,00 € 
  und einem Saldo von - 3.151.550,00 € 
 
 c) aus Finanzierungstätigkeit mit 
 

  dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 1.000.000,00 € 
  dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von 270.500,00 € 
  und einem Saldo von + 729.500,00 € 
 
 d) und dem Saldo des Finanzhaushaltes von - 1.892.550,00 € 
 
 

§ 2 
 
1. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Inves-

titionsfördermaßnahmen wird auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt. 
 

2. Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für die Ausgaben im Ver-
mögensplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Pfarrkirchen“ wird auf 
2.585.486,00 Euro festgesetzt. 
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STADT PFARRKIRCHEN 
Landkreis Rottal-Inn 
 

Sitzungssaal des Rathauses II, Ringstraße 29, in Pfarrkirchen 
Stadtrat 

§ 3 
 
1. Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt werden nicht 

festgesetzt.  
 

2. Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplan des Eigenbetriebes 
„Stadtwerke Pfarrkirchen“ werden nicht festgesetzt.  

 
 

§ 4 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
werden wie folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer 

 a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) 330 v. H. 
 b) für die Grundstücke (B) 330 v. H. 

 

2. Gewerbesteuer 320 v. H. 
 
 

§ 5 
 
1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 

von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.200.000,00 Eu-
ro festgesetzt. 

 
2. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadt-
werke Pfarrkirchen“ wird auf 1.200.000,00 Euro festgesetzt. 

 
 

§ 6 
 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2016 in Kraft. 

19 0 
 
 
 

3.2 Haushaltsplan 2016 der Stadt Pfarrkirchen mit Finanzplan 2017 - 
2019 

 Finanzplan 2017 - 2019 
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STADT PFARRKIRCHEN 
Landkreis Rottal-Inn 
 

Sitzungssaal des Rathauses II, Ringstraße 29, in Pfarrkirchen 
Stadtrat 

Beschluss: 
 

Gemäß Art. 70 GO in Verbindung mit § 1 Abs. 3 Nr. 2 KommHV-
Doppik beschließt der Stadtrat den Finanzplan 2017 - 2019 mit dem 
dazugehörigen Investitionsprogramm. 

19 0 
 
 

4.1 2. Änderung des Bebauungsplanes "Neuwiesenweg"   
 Änderungsbeschluss 

 

(3. Bgmin. Wenzl, StRin Gaßner und StR Weiß verlassen den Sit-
zungssaal. Anwesend sind 16 Stimmberechtigte.) 
 

(StRin Gaßner betritt den Sitzungssaal. Anwesend sind 17 Stimmbe-
rechtigte.) 
 

(StR Weiß betritt den Sitzungssaal. Anwesend sind 18 Stimmberech-
tigte.) 
 

(3. Bgmin. Wenzl betritt den Sitzungssaal. Anwesend sind 19 Stimm-
berechtigte.) 
 

 
Beschluss: 
 

Der Stadtrat beschließt, den Bebauungsplan „Neuwiesenweg“ - Plan 
Nr. 610-32 im vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB zu ändern 
(2. Änderung). Eine Umweltprüfung und ein Umweltbericht sind nach § 
13 Abs. 3 BauGB nicht erforderlich. Von der Änderung betroffen sind 
die Grundstücke Flst. 932, 932/1, 932/2 und 932/3, Gemarkung Pfarr-
kirchen. 
 
Ziel und Zweck der Planänderung: 
 

Mit der 2. Änderung werden anstelle eines über alle Flurstücke durch-
gezogenen Baufensters vier einzelne Baufenster festgesetzt. Der bis-
herige Bereich „C“ wird zum Bereich „B“ dazu genommen. Für den 
Bereich „B“ wird eine Geschoßflächenzahl (GFZ) von 1,2 festgesetzt. 
Damit kann das im Zuge der Nachverdichtung geplante Bauvorhaben 
bebauungsplankonform realisiert werden. 
 

Die Änderung des Bebauungsplanes berührt die Grundzüge der Pla-
nung nicht, da alle weiteren Festsetzungen unverändert bleiben. 

17 2 
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STADT PFARRKIRCHEN 
Landkreis Rottal-Inn 
 

Sitzungssaal des Rathauses II, Ringstraße 29, in Pfarrkirchen 
Stadtrat 

4.2 2. Änderung des Bebauungsplanes "Neuwiesenweg"   
 Billigungs- und Auslegungsbeschluss 

 
Beschluss: 
 

Der Stadtrat beschließt und billigt die Annahme des Änderungsent-
wurfs in der Fassung vom 07.04.2016. Der Änderungsentwurf wurde 
erstellt von Jocham + Kellhuber, Landschaftsarchitekten Stadtplaner 
GmbH, Am Sportplatz 7, 94547 Iggensbach. 
Gem. § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB wird von der frühzeitigen Unterrichtung 
und Erörterung nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB abgesehen. 
Gem. § 13 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauGB ist die öffentliche Auslegung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB und die Beteiligung der Behörden und sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planänderung berührt werden kann, gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzu-
führen. 

17 2 
 
 
 

5. Wünsche und Anfragen 
 
 
 
08.04.2016 


